
 

 

Schulordnung für die Marga-Spiegel-Sekundarschule 

Stand September 2023 

 

1. In der Schule gehen alle freundlich und höflich miteinander um. 

Das bedeutet, dass wir uns nicht gegenseitig beleidigen oder verletzen. Rangeleien, auch 

sogenannte Spaßkloppe, sind nicht erlaubt. 
 

2. Wir behandeln das Schulgelände, Schulgebäude sowie fremdes Eigentum pfleglich. 

Was anderen gehört, wird nicht genommen, versteckt oder zerstört. Bei Beschädigung, Verlust 

oder Verunreinigung wird dies unverzüglich den Lehrkräften oder dem Hausmeister gemeldet. 

Jeder ist für den von ihm verursachten Schaden verantwortlich, auch wenn er nicht vorsätzlich 

verursacht wurde. Das Befahren des Schulgeländes mit Fahrrädern, Mofas, Rollern, 

Inlineskates etc. ist nicht gestattet. Der Fahrradstellplatz auf dem Schulhof dient nur zum 

Abstellen zu Beginn und Abholen des Fahrrads am Ende des Unterrichts. Der Fahrradstellplatz 

vor dem Gebäude ist für Lehrkräfte und andere Bedienstete vorgesehen. 
 

3. Wir halten unsere Schule und die Umwelt sauber und ordentlich. 

Unabhängig vom Ordnungsdienst ist jede*r für Ordnung und Sauberkeit verantwortlich. Wir 

werfen Abfälle nicht auf den Boden, sondern in die Mülleimer und Mülltonnen. Die Toiletten 

halten wir sauber und nutzen sie nicht als Aufenthaltsraum. Wir beseitigen Müll, auch wenn 

wir ihn nicht verursacht haben. Am Ende jeder Unterrichtsstunde werden die Arbeitsplätze 

aufgeräumt. In den Fachräumen werden nach Ende jeder Stunde die Stühle hochgestellt. Der 

Ordnungsdienst fegt und hält seine Klasse in Ordnung. 

Wir achten darauf, dass Smartboard und Licht ausgeschaltet sind, wenn der Raum verlassen 

wird. 
 

4. Alle haben ein Recht darauf, in der Schule ungestört zu arbeiten und zu lernen. 

Wir halten die Unterrichtszeiten ein, bei Verspätungen klopfen wir an die Tür, entschuldigen 

uns für die Verspätung und nennen einen Grund. Ist eine Klasse zehn Minuten nach Beginn 

des Unterrichts ohne Lehrkraft, sind die Klassensprecher dazu aufgefordert ins Sekretariat zu 

gehen und es zu melden. Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde sollen die Schülerinnen und 

Schüler ihr Unterrichtsmaterial am Arbeitsplatz bereitlegen. Während der Unterrichtszeit sind 

alle Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, sich in den Fluren und auf dem Schulhof 

ruhig und leise zu verhalten. Der Aufenthalt von Schülerinnen und Schülern auf dem 

Schulgelände ist nach Unterrichtsschluss untersagt. Essen und Trinken dürfen wir grundsätzlich 

in der Pause. Wasser darf auf Nachfrage im Unterricht getrunken werden. 
 

5. Pausen sind zur Erholung aller da. 

In den Pausen sind vielfältige Aktivitäten möglich, sofern sich alle angemessen und 

rücksichtsvoll verhalten und Schülerinnen und Schüler nicht stören. Die Schülerinnen und 

Schüler dürfen sich während der Pause im Foyer und auf dem Schulhof aufhalten. Für 

Regenpausen gelten gesonderte Regeln. Die Klassenflure stehen den Schülerinnen und 

Schülern nur in den 5 Minuten Pausen zur Verfügung. Rennen oder Toben im Gebäude ist 



 

 

nicht erwünscht, da dies leicht zu Unfällen führen kann. Wegen der Verletzungsgefahr ist es 

verboten, Schneebälle, Lederbälle und schwere Kunststoffbälle zu benutzen. Aus 

aufsichtsrechtlichen Gründen ist es den Schülerinnen und Schülern während der Pause, der 

Schulzeit und der Mittagspause nicht gestattet, das Schulgelände ohne Erlaubnis zu verlassen. 

Das Aufsuchen der Sekretariate soll sich nur auf die langen Pausen beschränken. 
 

6. Einige Gegenstände sind in der Schule unangebracht, daher ist das Mitbringen verboten: 

a. Waffen oder waffenähnliche Gegenstände (wie Messer, Baseballschläger, etc.) 

b. Gegenstände, die ein erhöhtes Unfallrisiko bergen (z.B. Inliner, Skateboards - im Falle der 

Skateboard AG werden die mitgebrachten Skateboards vor Beginn des Unterrichts 

eingeschlossen) 

c. Gegenstände von besonderem Wert, unnötig hohe Geldbeträge und private 

Wertsachen, da die Schule bei Verlust nicht haften kann. 

 

7. Wir sind eine handyfreie Schule: 

Der Gebrauch von Handys ist für Schülerinnen und Schüler nicht erlaubt. Die Lehrkräfte sind 

gehalten, bei Zuwiderhandlungen die Geräte sicherzustellen und von den Eltern / 

Erziehungsberechtigten nach Schulschluss bei der Schulleitung abholen zu lassen. 

Das Filmen und Fotografieren ist nur mit Genehmigung der Lehrkraft erlaubt. Mit Erlaubnis 

der Lehrkraft dürfen private digitale Endgeräte für Unterrichtszwecke genutzt werden. 
 

8. Wir achten auf unsere Gesundheit: 

Rauchen und Mitbringen von Zigaretten, E-Zigaretten und Liquides, Vapes mit und ohne 

Nikotin sind verboten. Auch der Genuss und das Mitbringen alkoholischer Getränke, Energy-

Drinks und Drogen jeglicher Art sind auf dem Schulgelände und auf allen schulischen 

Veranstaltungen wie Klassenfahrt, Exkursionen o.ä. untersagt. 

Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz werden zur Anzeige gebracht. 
 

9. Die Schule ist unser Arbeitsplatz, daher kleiden wir uns angemessen. 

Jeder soll während der Schulzeit und bei Schulveranstaltungen angemessene Kleidung tragen. 

Das Tragen von Jogginghosen ist an der Schule verboten. Unangemessen gekleidete 

Schülerinnen und Schüler werden nach Hause geschickt mit dem Auftrag, sich umzuziehen. 
 

10. Wir nutzen digitale Endgeräte verantwortungsvoll.  

           Wir halten uns an die I-Pad Regeln und nutzen die Schulplattform IServ regelmäßig. 

 

Schlussbemerkungen 

 

Grundlage für diese Schulordnung ist das Erziehungs- und Wertekonzept der Marga-Spiegel-

Sekundarschule.  Die Regeln der Schulordnung sind für alle verbindlich. Wer die Regeln nicht 

einhält, muss mit schulischen und rechtlichen Konsequenzen rechnen. Diese Schulordnung gibt 

den Rahmen des Schullebens vor, sie wird ergänzt durch die Klassenregeln und die Anordnungen 

der Lehrkräfte und des nicht lehrenden Personals, die in jedem Fall zu befolgen sind. 


